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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
80 - 80 - Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus 
Az: 80- 

Vechta, 26.02.26 

 

 

Beschlussvorlage 161/2026 
 
 
Beratungsfolge: 

Ausschuss für Schule, Beruf und Kultur 05.03.2026 
Kreisausschuss 21.04.2026 
Kreistag 30.04.2026 

 
 

Beratungsgegenstand:  

Anpassung der Schülerbeförderungssatzung (161/2026) 
 

 
Sachverhalt: 
Mit der Einführung des Eigenanteils für den Bereich SEK II sowie der Berücksichtigung eines 
möglichen Anspruchs auf BAföG zum Schuljahr 2025/26 wurde die 
Schülerbeförderungssatzung letztmalig zum 01.07.2025 geändert.  

Im Rahmen der Anspruchsprüfungen im Bereich SEK II zum BAföG ist eine Schärfung der 
Formulierung erforderlich geworden (§1 Satz 6).  

Die organisatorische Abwicklung des Eigenanteils im Bereich SEK II erfordert eine Ergänzung 
der Satzung (§7 Abs. 9). 

Um künftigen Satzungsänderungen aufgrund sich verändernder Preise beim 
Deutschlandticket vorzubeugen, wird ein Eigenanteil im Bereich SEK II von 50% erhoben, der 
Festbetrag von 29€ wird gestrichen (§7 Abs. 9). 

Bei Anträgen auf individuelle Beförderung wird nun ein fach- oder amtsärztliches Attest 
eingefordert (§7 Abs. 4). 

 

Die geänderte Satzung ist der Vorlage als Anlage beigefügt.  

Folgende Übersicht fasst Änderungen und Ergänzungen zusammen: 

Ursprungsfassung Änderung  
 

§ 1 Anspruchsberechtigter Personenkreis Änderung / Streichung 

3. der Berufseinstiegsschule und Schüler der 
ersten Klasse von Berufsfachschulen, soweit die 
Schüler diese ohne Sekundarabschluss I – 
Realschulabschluss – besuchen, 

der Berufseinstiegsschule, 

6. Schülerinnen und Schüler ohne Anspruch auf 
BAföG sowie ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 

6. Schüler die kein BAföG erhalten sowie Schüler 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung. 
 

§ 7 Abs. 4 Änderung 



Beschlussvorlage 161/2026 

Beschlussvorlage 161/2026  Seite 2 von 3 

Soweit es sich nicht um Schüler mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung handelt, 
ist diesem ein aussagekräftiges ärztliches Attest, 
das die Unfähigkeit zur fußläufigen Überwindung 
der Mindestentfernungen bestätigt, beizufügen. In 
Zweifelsfällen behält sich der Landkreis Vechta 
vor, ein amtsärztliches Attest einzufordern. 

Soweit es sich nicht um Schüler mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung handelt, 
ist diesem ein fach- oder amtsärztliches Attest, 
welches die Unfähigkeit zur fußläufigen 
Überwindung der Mindestentfernungen bestätigt, 
beizufügen. 

§ 7 Abs. 8 Antrag auf Beförderung Änderung 

(8) Für anspruchsberechtigte Schülerinnen und 
Schüler gemäß § 1 Nr. 4, 5 und 6 wird ein 
Eigenanteil von 29 Euro erhoben. Mit der 
Antragsstellung wird dieser akzeptiert. Der Betrag 
wird monatlich jeweils zum 1. des Monats über 
ein zu erteilendes SEPA-Mandat eingezogen. 
Beim Ausbleiben der Zahlung wird das 
Deutschlandticket zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
storniert. Nach erfolgter Stornierung ist der 
Anspruchsberechtigte selbst verantwortlich für die 
Buchung des Deutschlandtickets hat jedoch die 
Möglichkeit sich per Antrag maximal 29 Euro pro 
Monat vom Landkreis Vechta erstatten zu lassen. 

 
 
50 % der aktuellen Kosten des Deutschlandtickets 
 
5. des Monats 
 
 
 
 
 
 
50 % der aktuellen Kosten des Deutschlandtickets 

 § 7 Abs. 9 hinzufügen 

 (9) Der Antrag auf ein Ticket ab Klasse 11 
(Deutschlandticket mit Eigenanteil) muss jeweils 
bis zum 20ten des Vormonats eingegangen sein, 
damit ein Ticket für den Folgemonat rechtzeitig 
beauftragt werden kann. Die Bestellung des 
Deutschlandtickets erfolgt im Abo und gilt für das 
jeweilige Schuljahr. Das beauftragte Abo kann 
monatlich bis zum 10ten des Vormonats für den 
Folgemonat gekündigt werden.  

§ 11 Inkrafttreten Änderung 

Diese Satzung tritt zum 01.07.2025 in Kraft.  Diese Satzung tritt zum 01.08.2026 in Kraft.  

 
 
 

 
Beschluss:  
Dem Kreistag wird empfohlen zu beschließen:  

„Die Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Vechta wird in der vorliegenden Form 
mit Wirkung zum 01.08.2026 beschlossen.“ 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
 

 
Teilhaushalt: 80 
Produkt (PSP/KST): 241001001      

 
Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       

 
Gesamtkosten der Maßnahme  
(ohne Folgekosten): 
 
 

 
Jährliche Folgekosten (s. Anlage): 
 
      

 
Beteiligung Dritter an der Finanzierung: 
 
      

 
Jährliche Erlöse (s. Anlage): 
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Saldo gesamte Aus- und Einzahlungen:  
(Eigenanteil Landkreis Vechta)  
 
      
 

 
Saldo jährliche Kosten und Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 
 

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 

 ja, mit       im Haushaltsjahr:       
 nein 

 
 
 

Öffentlichkeitsstatus der Vorlage im Internet-Bürgerportal: öffentlich 
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